
3. ZAHLWEISE*: (3 % Zuschlag)  monatlich (7 % Zuschlag)

Der Mindestbetrag beträgt 15,00 EUR je Rate

5.RISIKOBESCHREIBUNG: 
Es handelt sich um ein/e ständig bewohnte/s Wohnung/Einfamilienhaus des Versicherungsnehmers. Der Hausrat befindet sich in einem Gebäude
mit harter Dachung und massiven Wänden. Keine Gefahrenerhöhung im Umkreis von 10m (z.B. Diskothek, Bar, Erotikgeschäft, Eroscenter, Tankstelle,
Chemiebetrieb etc.)?
          ja           nein (nicht versicherbar)

Die Wohnungstür (bei Einfamilienhäusern alle Außentüren) ist durch ein bündiges Zylinderschloss mit von außen nicht abschraubbarem Türschild
(Schutzbeschlag) gesichert.
          ja           nein (nicht versicherbar)

Kein Abzug wegen Unterversicherung gilt nur dann als vereinbart, wenn die beantragte Versicherungssumme pro m² Wohnfläche mindestens 650,- EUR beträgt.

4. LAUFZEIT: 
Der Vertrag verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf gekündigt wird. 

Bitte beantworten Sie folgende Fragen vollständig und richtig und achten Sie auf eine zutreffende Erfassung Ihrer Angaben, da Sie 
ansonsten Ihren Versicherungsschutz gefährden.

Risikoanschrift, wenn abweichend von Punkt1 (Antragsteller/in)

2.SEPA LASTSCHRIFTMANDAT:

Ich/Wir ermächtige/n die NORDVERS GmbH, Beiträge von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir
mein/unser Kreditinstitut an, die von der NORDVERS GmbH auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, bei meinem/unserem Kreditinstitut die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Unterschrift Kontoinhaber

Bitte nur ausfüllen, wenn der Versicherungsnehmer/Antragsteller nicht der o.g. Kontoinhaber ist.
Na

Angabe der:              IBAN oder

SEITE EINS

* Mit entsprechender Eintragung erkläre ich mich einverstanden, Vertragsinformationen (z.B. Rechnungen, Versicherungsscheine etc.) in elektronischer Form zu erhalten.

Vermittler-Nr.

Gläubigeridentifikation: DE 69 ZZZ 00000008427Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt

Hausratversicherung

Versicherungssummen über 200.000,- EUR sind anfragepflichtig und es ist ein Sicherheitsfragebogen dazu erforderlich.



 

 

Versicherungssumme	:	 x        Beitragssatz:	 	 	    =

         - 250,- Selbstbeteiligung im Schadenfall (20% Rabatt) 	 	 	 	 	 	    -  
(gilt nicht für Glasbruch & Fahrrad-/Pedelecdiebstahl und -Kasko) 

        + Fahrrad-/Pedelecdiebstahl (6,50 EUR je 250,- EUR Versicherungssumme)     Versicherungssumme: +
(bei Beantragung Top-Schutz nur ergänzende Versicherungssumme über 1% hinaus)

             oder

       + Fahrrad-/Pedelec-Kasko* 	 	 	 	 Versicherungssumme: +  
(Fahrrad-/Pedelecdiebstahl und Unfallschäden)

       + Glasbruch 	 	 	 	 	 	 	    Beitrag:               36,00 EUR              +  
(Mobiliar- und Gebäudeverglasung)

Nettojahresprämie 1 		 	 	 	 	 	 	 	 =

- Rabatt für Angehörige des öffentlichen Dienstes (10%)  	 	 	 	 	 	   -

Nettojahresprämie 2 		 	 	 	 	 	 	 	 	    =

+ gesetzliche Versicherungssteuer (16,15%) 	 	 	 	 	 	 	    +

Bruttojahresprämie 		 	 	 	 	 	 	 	 	    =

Bruttoprämie gem. Zahlweise 		 	 	 	 	 	 	 	    =

6. VERSICHERUNGSUMFANG UND PRÄMIENBERECHNUNG:

Hausratversicherung

*Jahresnettoprämien für Fahrrad-/Pedelec-Kasko

bis 1.000 EUR Versicherungssumme: 	   49,51 EUR	 	 	       bis 1.500 EUR Versicherungssumme: 	         75,60 EUR

bis 2.500 EUR Versicherungssumme: 	 112,51 EUR	 	 	       bis 3.500 EUR Versicherungssumme: 	       148,51 EUR

bis 5.000 EUR Versicherungssumme: 	 189,00 EUR

     

	 	 	 	 	 	 Zone1	 	 Zone 2	 	 Zone 3	 	 Zone 4
	 	
Top-Schutz  gem. II B & D	

des zugrundeliegenden Bedingungswerkes:	 	    1,09 EUR    1,69 EUR    2,04 EUR    2,69 EUR
(inkl. 1% der Versicherungssumme für Fahrrad-/Pedelecdiebstahl)

        Ergänzungsbaustein "Top-Garantie"   	 	      + 0,25 EUR + 0,33 EUR + 0,40 EUR + 0,47 EUR
        gem.  II I des zugrundeliegenden Bedingungswerkes: 

Komfort-Schutz  gem. II B & C	

des zugrundeliegenden Bedingungswerkes:	 	     0,89 EUR     1,33 EUR    1,71 EUR     1,80 EUR

Standard-Schutz gem. II B 	 	

des zugrundeliegenden Bedingungswerkes:	 	    0,73 EUR	    0,89 EUR	    1,02 EUR    1,31 EUR

Einschluss Elementar	 	 	 	
(vorbehaltlich ZÜRS-Prüfung)	 	 	 	 	 	   0,33 EUR

Gesamtbeitragssatz
(je 1.000,00 EUR Versicherungssumme)	 	 	 	                	 	 	            EUR	



Gesamt-

Art:

8. VORVERSICHERUNG nein         ja

Bei fehlender Unterschrift des Versicherungsnehmers bestätigen Sie bitte, dass Ihnen als Vermittler ein vom Versicherungsnehmer
unterschriebener Maklerauftrag oder Antrag vorliegt:         liegt vor            liegt nicht vor

Empfangsbestätigung:

Ich bestätige, dass ich rechtzeitig vor der Unterzeichnung dieses Antrages das Produktinformationsblatt, die der beantragten Versicherung
zugrunde liegenden Allgemeinen Kundeninformationen, Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Versicherungsbedingungen
und Klauseln sowie das Merkblatt zur Datenverarbeitung erhalten habe. 

Bitte beachten Sie vor Unterzeichnung dieses Antrages die wichtigen Hinweise und Erläuterungen auf den letzten Seiten.

Ermittlung der Versicherungssumme:
Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Versicherungssumme ist die Wohnfläche des einzelnen Risikos.
Als Wohnfläche gilt die Grundfläche aller Räume der versicherten Wohnung/en. Räume, die zu Hobbyzwecken genutzt werden, gelten immer als Wohnfläche. Nicht 
zu berücksichtigen sind: Zubehörräume; Keller- und Speicherräume, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden; nicht ausgebaute Dachböden; Treppen; Balkone; 
Terrassen; Loggien; Garagen.

Vertragsinhalt:
- Antrag zur Hausratversicherung

Bevollmächtigter Assekuradeur:
NORDVERS GmbH · Theodor-Heuss-Ring 49 · 24113 Kiel · Tel. (0431) 54654 -510 · Fax (0431) 54654 -500 · Email info@nordvers.com

SEITE DREI

Hausratversicherung

Die auf den letzten Seiten genannten wichtigen Hinweise und Erläuterungen habe ich gelesen. Diese sind wichtiger Bestandteil des
Vertrages. Sie enthalten unter anderem die Belehrung zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und über das Widerrufsrecht
sowie die Einwilligungklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz und Hinweise zum Schutz Ihrer Daten. Mit meiner Unterschrift 
bestätige ich, dass sie Inhalt des Antrages sind. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz bereits vor 
Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist beginnen kann. 

- Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung (Stand: 01.10.2016)

Versicherer: 
Rhion Versicherung AG RheinLandplatz 41460 Neuss



Tarifzoneneinteilung:

Die Einstufung in die Tarifzone (TZ) wird  anhand der Postleitzahl des Risikos vorgenommen.

Tarifzoneneinteilung

SEITE VIER

Hausratversicherung



 
Wichtige Hinweise und Erläuterungen  

Bedeutung der Antragsfragen und Folgen einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht:
Die Bevollmächtigte vermittelt bzw. der Versicherer übernimmt den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie die Antragsfragen richtig und vollständig
beantworten. Daher haben Sie bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung die Ihnen bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit
dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen in Textform gefragt wurde, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

 
i grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte den Vertrag auch bei

 
 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls

 
e Leistungspflicht entfällt jedoch dann, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht dem Versicherer der Teil des

ersicherer bzw. seine Bevollmächtigte nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich leicht fahrlässig

ersicherer bzw. seine Bevollmächtigte nicht zurücktreten oder kündigen, weil er bzw. sie den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten

 
. Ausübung der Rechte

ersicherer bzw. seine Bevollmächtigte können ihre Rechte zu Rücktritt, Kündigung oder Vertragsänderungen nur innerhalb eines Monats schriftlich

eltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung der Rechte haben der Versicherer bzw. seine Bevollmächtigte die Umstände

iderrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Ich willige ein, dass der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung
(Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- /Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer
und/oder an den Gesamt-Verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt
auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten Versicherungsverträgen und bei künftigen
Anträgen. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor
Vertragsabschluss (mit weiteren gesetzlich vorgesehenen Verbraucherinformationen), auf Wunsch auch sofort, überlassen wird.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2
des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: NORDVERS GmbH, Theodor-Heuss-Ring 49, 24113 Kiel.
 

 Widerrufsfolgen

ersicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Auf unser Recht, den Teil der Prämie einzubehalten, der auf die Zeit bis zum
iderrufs entfällt, verzichten wir hiermit. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 

iderrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 

 

Vorversichereranfrage
Ich willige ein, dass der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte im erforderlichen Umfang Daten, die zur Beurteilung des Risikos erforderlich sind (z. B. Anzahl, Höhe und
Zeitpunkt von Schäden vor Antragstellung), beim Vorversicherer erfragt.

Vertragsbeginn
Der Vertrag beginnt zum beantragten Versicherungsbeginn, frühestens jedoch am Folgetag des Antragseinganges bei der Bevollmächtigten bzw. dem Versicherer.

SEITE FÜNF

Hausratversicherung



SEITE SECHS

 
Datenschutzgrundsätze
Der Schutz Ihrer Daten ist dem Versicherer bzw. der Bevollmächtigten ein besonderes Anliegen. Hierbei wird stets auf einen sorgfältigen und dem Datenschutz
entsprechenden Umgang mit Ihren Daten geachtet.
Im heutigen Zeitalter ist es unerlässlich, dass der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte ihre Aufgaben mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllt. Nur
so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln. Es wird darauf geachtet, dass die EDV dem aktuellen Stand der Technik entspricht. 
Für die Wahrung der Datenschutz-Grundsätze sorgt stets ein Datenschutzbeauftragter.

Information zur Verwendung Ihrer Daten
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss eines Versicherungsvertrags sowie zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesondere im
Leistungsfall, benötigt der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist
grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die
deutsche Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlichen relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen zur
Förderung des Datenschutzes zu ergreifen.
Sie haben die Möglichkeit, die Verhaltensregeln im Internet abzurufen. Hierfür haben wir für Sie unter www.nordvers.com/coc ein Portal eingerichtet über das Sie
direkt zu dem Versicherer / den Versicherern dieses Antrags gelangen. Ein link wird Sie dann zu den Verhaltensregeln führen.

Verantwortliche Stelle(n)
Die Erhebung Ihrer personenbezogener Daten erfolgt durch den Versicherer bzw. die Bevollmächtigte.

Ihre Rechte
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese
unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als
unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie beim Datenschutzbeauftragten geltend machen. 

Hinweise zum Schutz Ihrer Daten  

Hausratversicherung
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Die nachfolgenden Informationen geben Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Hausratversicherung. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag zur Hausratversi-
cherung, dem Versicherungsschein und den beigefügten Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung 
(Stand 01.10.2016). Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 

 
 
1. Art des Versicherungsvertrages 
Bei der angebotenen Versicherung handelt es sich um eine Hausratversicherung.  
 
2. Versicherte bzw. ausgeschlossene Risiken 
 
Standard-Schutz 
Die Hausratversicherung sichert Ihren Hausrat u. a. gegen Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Einbruchdiebstahl, Raub, Vanda-
lismus nach Einbruch, Leitungswasser, Sturm (soweit dieser eine Windstärke von 8 Beaufort, d. h. 62 km/h erreicht) und Hagel 
ab. Näheres hierzu finden Sie in den §§ 1 bis 8 des Abschnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausrat-
versicherung. Bei Beschädigung Ihrer Haushaltsgegenstände durch diese Gefahren werden Ihnen die Reparaturkosten erstat-
tet. Werden Ihre Sachen zerstört oder werden diese bei einem Einbruch gestohlen, erhalten Sie den Wiederbeschaffungspreis 
zum Neuwert. Weitere Informationen finden Sie in § 13 des Abschnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur 
Hausratversicherung. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht nur auf Haushaltsgegenstände wie Möbel, Teppiche, Be-
kleidung, sondern umfasst auch Ihre elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräte (z.B. Waschmaschine, Fernseher oder 
Computer) sowie Antennen und Markisen, die zu Ihrer Wohnung gehören. Darüber hinaus sind auch Bargeld und andere Wert-
sachen (z. B. Schmuck) versichert; die Entschädigung hierfür ist jedoch der Höhe nach begrenzt. Es spielt übrigens keine Rolle, 
ob die Haushaltsgegenstände Ihnen gehören oder nicht – vom Versicherungsschutz ausgenommen ist lediglich das Eigentum 
von Mietern bzw. Untermietern.  
 
Sofern beantragt ist gegen Mehrprämie zusätzlich versichert: 
 
Komfort-Schutz 
U. a. Mitversicherung grober Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Versicherungsfalles ohne gesonderte Entschädigungs-
grenze und ohne Anrechnung des Verschuldensgrades, Diebstahl aus Kraftfahrzeugen bis EUR 1.000, Diebstahl von Wäsche, 
Bekleidung, Gartenmöbeln, Gartengeräten und sonstigem Hausrat, der für eine Nutzung im Freien bestimmt ist bis EUR 1.200. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt II C der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversiche-
rung. 
 
Top-Schutz 
U. a. Schäden an Gefriergut nach unvorhersehbarer Unterbrechung der Energiezufuhr oder durch technisches Versagen der 
Geräte bis EUR 1.000, Bruchschäden an Armaturen (Ausnahme: Verschleiß bzw. Abnutzung) bis EUR 500, Erhöhung der Ent-
schädigungsgrenze für Wertsachen auf 30% der Versicherungssumme, Schäden durch Phishing bis EUR 1.000. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie im Abschnitt II D der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. 
 
Top-Garantie (Ergänzungsbaustein zum Top-Schutz) 
Dieser Baustein umfasst eine Konditionsdifferenzdeckung. Diese garantiert Ihnen schon vor Vertragsbeginn Leistungen für 
Lücken zwischen einem noch bestehenden Vorvertrag und uns. 
Ebenfalls Bestandteil dieses Bausteins ist die Marktgarantie. Diese garantiert Ihnen die Bedingungserweiterung auf die best-
mögliche Leistungsstufe, anderer, frei zugänglicher Hausratkonzepte auf dem deutschen Markt, wenn Sie uns nachweisen, 
dass ein anderer Versicherer einen größeren Leitungsumfang anbietet. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt II I der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. 
 
Erweiterte Elementarversicherung 
Versichert ist Ihr Hausrat gegen Elementarereignisse, bspw. Überschwemmung oder Erdbeben. Nicht versichert sind insbeson-
dere Schäden durch Grundwasser, welches in das Haus einsickert, ohne vorher an die Erdoberfläche gedrungen zu sein sowie 
Schäden durch eine Sturmflut. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den §§ 1 und 5 des Abschnitts II B der Vertragsgrund-
lagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. 
 
Fahrrad-/Pedelecdiebstahlversicherung 
Versichert ist das Abhandenkommen Ihres Fahrrads/Pedelecs durch Diebstahl, sofern es nachweislich in verkehrsüblicher Wei-
se durch ein Schloss oder in ähnlicher Weise gesichert war, wobei die Entschädigung je Versicherungsfall auf den im Versiche-
rungsschein genannten Betrag begrenzt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt II F der Vertragsgrundlagen 
Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. 
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Fahrrad-/Pedelec-Kasko (Fahrad-/Pedelecdiebstahl und Unfallschäden) 
Versichert ist das Abhandenkommen Ihres Fahrrads/Pedelecs durch Diebstahl, sofern es nachweislich in verkehrsüblicher Wei-
se durch ein Schloss oder in ähnlicher Weise gesichert war. 
Zusätzlich leisten wir – bei einem Selbstbehalt von EUR 25,00 – auch im Falle einer Zerstörung oder die Gebrauchsfähigkeit 
beeinträchtigenden Beschädigung durch einen Unfall oder mut-/böswillige Handlungen.  
Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf den im Versicherungsschein genannten Betrag begrenzt. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie im Abschnitt II G der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. 
 
Glasbruchversicherung 
Wir entschädigen alle versicherten Sachen, die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. Hierbei kommt es 
auf die Ursache des Schadens nicht an. So kann der Bruchschaden z. B. durch umherfliegende Äste bei einem Unwetter, Mate-
rialfehler oder den Steinwurf spielender Kinder verursacht worden sein. Zu den versicherten Sachen zählen insbesondere 
fachmännisch eingesetzte und mit dem Gebäude fest verbundene Scheiben, Platten aus Glas oder transparentem Kunststoff 
(Gebäudeverglasung) und die Mobiliarverglasung inkl. Glaskeramikkochflächen (Ausnahme: bspw. reine Glasmöbel) oder 
Aquarien und Terrarien aus Glas. Näheres hierzu finden Sie im Abschnitt II E der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur 
Hausratversicherung.  
 
Die Einschränkungen des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Ausführungen in Ziffer 4 dieses Produktinformati-
onsblattes. 
 
3. Prämienhöhe und –fälligkeit sowie Folgen unterbliebener bzw. verspäteter Zahlung 
 
 

Bruttoprämie  
gemäß Zahlweise in EUR: 

 Prämienfälligkeit:  

Vertragslaufzeit:  
Erstmals zum  
Versicherungsbeginn: 

 

 
 
Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle 
weiteren Beiträge sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen, 
sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuld-
haft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. Auch der Versiche-
rungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zah-
len, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ablauf 
dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz und wir können den Vertrag kündigen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
den §§ 2 und 4 des Abschnitts II A der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. 
 
4. Vertragliche Leistungsausschlüsse 
Nicht alle denkbaren Fälle können versichert werden, denn sonst müsste ein erheblich höherer Beitrag verlangt werden. Des-
halb sind einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.  
 
Nicht vom Versicherungsschutz des Standard-Schutzes umfasst sind insbesondere  
 
- Schäden durch Elementargefahren (bspw. Überschwemmung oder Erdbeben)  
- Fahrrad- und Pedelecdiebstahl 
- Glasbruch 
 
Diese Gefahren können aber über eine ergänzend abzuschließende Vereinbarung versichert werden (siehe Ziffer 2). Diese 
Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe finden Sie jeweils im 
Anschluss an die Beschreibung der versicherten Gefahren in den §§ 1 – 7 des Abschnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres 
Assekuradeurs zur Hausratversicherung. Darüber hinaus finden Sie eine Darstellung der nicht versicherten Sachen in § 8 Ziffer 
4 des Abschnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. 
 
5. Verpflichtungen bei Vertragsschluss sowie Folgen bei Verletzung dieser Pflichten 
Damit Ihr Antrag ordnungsgemäß geprüft werden kann, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung 
kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Gegebenenfalls können auch die Versicherungsbeiträge angepasst werden. Unter Umständen 
kann sich der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte sogar vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 1 des 
Abschnitts II A der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. 
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6. Verpflichtungen während der Vertragslaufzeit sowie Folgen bei Verletzung dieser Pflichten 
Wenn sich Ihre im Versicherungsantrag oder später zum Vertrag gemachten Angaben verändern sollten, dann denken Sie bitte 
daran uns anzusprechen. Denn es kann sein, dass sich dann die Notwendigkeit ergibt, den Versicherungsvertrag anzupassen. 
Ein typischer Fall ist etwa ein Umzug, da sich dadurch die wesentlichen Grundlagen der Bemessung Ihrer Prämie verändern 
können, bspw. die Quadratmeterzahl der Wohnung. Darüber hinaus müssen Sie uns vorab über besondere Umstände informie-
ren, die nach allgemeiner Lebenserfahrung das Risiko eines Schadens erhöhen können. Dies ist z. B. der Fall, wenn Ihre Woh-
nung mehr als 120 Tage unbewohnt ist; in diesem Fall steigt das Risiko eines Einbruchs deutlich an. Welche Verpflichtungen 
konkret bestehen, entnehmen Sie bitte §§ 17 Ziffer 1 und 18 Ziffer 1 und 2 des Abschnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres 
Assekuradeurs zur Hausratversicherung. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann 
schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte 
§§ 17 Ziffer 3 sowie 18 Ziffer 3 der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. 
 
7. Verpflichtungen bei Eintritt eines Schadens sowie Folgen bei Verletzung dieser Pflichten 
Rufen Sie im Brandfall sofort die Feuerwehr, schließen Sie bei Leitungswasserschäden den Haupthahn. Versuchen Sie den 
Schaden gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicherheit zu gefährden. Wenn ein Schadenfall eingetreten ist, setzen Sie sich bitte 
unverzüglich mit uns in Verbindung. Bitte erleichtern Sie dem Versicherer bzw. der Bevollmächtigten die Untersuchungen, die 
nötig sind, um Ursache und Höhe des Schadens festzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in § 17 Ziffer 2 des Ab-
schnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. Beachten Sie die benannten Verpflichtun-
gen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Schwere der Pflichtverlet-
zung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom 
Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte § 17 Ziffer 3 der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversiche-
rung. 
 
8. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags recht-
zeitig erfolgt. Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt entnehmen Sie bitte Ziffer 3 dieses Blattes. Dort 
finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er 
sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der 
Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor 
Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 2 und 8 des Abschnitts II A der Vertrags-
grundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. 
 
9. Möglichkeiten zur Vertragsbeendigung 
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere 
Kündigungsrechte bspw. dann, wenn der Versicherungsfall eingetreten ist. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 22 des Ab-
schnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Hausratversicherung. 
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